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Die Bestimmung von Drainentfernungen
E. Bachmann, dipi. ing.

Die richtige Wahl der Drainentferhungen ist von großer
volkswirtschaftlicher Bedeutung. Ist die Entfernung zwischen den Saugdrains zu
groß angenommen, so bleibt zwischen den einzelnen Saugern ein Streifen
Land übrig, welcher gar nicht oder nur ungenügend entwässert ist.
Umgekehrt ist bei einer zu engen Draindistanz die Wirkung der Entwässerung

wohl eine vollkommene, der vermehrte Kostenaufwand steht
dagegen in keinem gesunden Verhältnis zur Ertragssteigerung. Die
Beziehungen zwischen den erforderlichen Saugerlängen, beziehungsweise
der prozentualen Drainagekosten pro ha und der Draindistanz zeigen
die Kurvenbilder der Abbildung 1. Bei einer Draindistanz von 10 Meter
beträgt die mittlere Saugerlänge pro ha 1030 Meter. Durch Erweiterung
der Saugerabstände nimmt die Saugerlänge pro ha ab und erreicht bei
einer Draindistanz von 30 Meter den Wert von 350 Meter pro ha. Die
Drainagekosten sind nicht direkt proportional der Saugerlänge, nehmen
jedoch ebenfalls mit zunehmender Draindistanz stark ab. Die
Kostenabnahme entspricht einem parabolischen Gesetz. Die Kurve ist somit
unregelmäßig. Im Bereiche der Drainentfernung 10 Meter hat die Kurve
ihre größte Steigung. Eine kleine Änderung der Draindistanz wird hier
eine verhältnismäßig große Kostenverschiebung zur Folge haben. Bei
der Draindistanz 30 Meter ist die Kostenkurve bereits sehr flach. Eine
Vergrößerung oderVerkleinerung derDraindistanzbeeinflußthierdie
Drainagekosten nur unbedeutend. Die Draindistanzen sollen aus diesen Gründen

bei schweren undurchlässigen Böden, die bekanntlich ein sehr dichtes
Saugersystem erheischen, mit aller Sorgfalt bestimmt werden, während für
die durchlässigen Böden, bei denen große Drainentfernungen zur Anwendung

gelangen, eine angenäherte Bestimmungsmethode genügen kann.
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